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Freiburg, im Januar 2020 Rechtsmittelbeschwer bei Rückbau  
von baulicher Veränderung
Lässt ein Landgericht in seinem Beru-
fungsurteil über eine wohnungseigen-
tumsrechtliche Streitigkeit keine Revisi-
on zu, stellt sich die Frage, wie diese An-
gelegenheit trotzdem noch juristisch 
weiterverfolgt werden kann. Um das 
Landgerichtsurteil vor den BGH zu brin-
gen, kommt eine Nichtzulassungsbe-
schwerde in Betracht. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings eine Beschwer des 
Betroffenen von mehr als 20.000 Euro. 
Lautet das Urteil auf Rückbau einer bau-
lichen Veränderung des Gemeinschafts-
eigentums, richtet sich die Beschwer im 
Grundsatz nach den Rückbaukosten.
In einem aktuellen Beschluss hat der 
BGH nun eine wichtige Ausnahme defi-
niert: Übersteigt das Interesse des zum 
Rückbau verurteilten Wohnungseigentü-
mers am Erhalt des Bauwerks die Abriss-
kosten, ist regelmäßig dieses Interesse 

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

beim Einsichtsrecht der Wohnungs-
eigentümer in die Verwaltungsunter-
lagen handelt es sich um einen Indivi-
dualanspruch, den jeder Wohnungs- 
eigentümer ohne Ermächtigung der 
übrigen und ohne vorherige Be-
schlussfassung geltend machen kann. 
Selbst der ausgeschiedene Woh-
nungseigentümer hat noch ein Ein-
sichtsrecht. Da nur das Einsichtsrecht 
in die Versammlungsniederschriften 
und in die Beschluss-Sammlung aus-
drücklich gesetzlich geregelt ist, blei-
ben in der Praxis immer wieder Fra-
gen offen.
Der Beitrag „Verwaltungsunterlagen: 
Einsichtsrecht“ hat für Sie sicher ein 
paar Antworten.
Bei Fragen zur Eigentümerversamm-
lung sollte ein Verwalter grundsätzlich 
sattelfest sein, wie z. B. bei der Fra-
ge, wer in der Eigentümerversamm-
lung überhaupt anwesend sein darf. 
Hier kann er seine Professionalität 
zum Ausdruck bringen. Das ist jedoch 
nicht immer ganz leicht, wie die heu-
te besprochene Entscheidung des 
Monats zeigt. Es stellte sich dem 
BGH die Frage, ob eine übliche Ver-
treterklausel auf eine GmbH Anwen-
dung findet.

Ein erfolgreiches Verwalten auch in 
2020 wünscht Ihnen

Ihr

 
Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber

maßgeblich. Das Interesse am Erhalt be-
misst sich grundsätzlich nach den für 
den Bau aufgewendeten Kosten.
Im entschiedenen Fall hatte ein Eigentü-
mer für mehr als 20.000 Euro eine Hei-
zung in seinem Sondereigentum einge-
baut und ein Kaminrohr durch das Gemein-
schaftseigentum geführt. Er wurde zum 
Rückbau des Rohres verurteilt, was mit 
deutlich unter 20.000 Euro zu bewerkstel-
ligen war. Da hierdurch aber die gesamte 
Heizung obsolet wurde, waren die Einbau-
kosten für die Beschwer maßgeblich.
Bei der Bemessung der Beschwer nicht 
zu berücksichtigen sind dagegen mittel-
bare wirtschaftliche Folgen des Urteils, 
etwa eine Wertminderung der Wohnung 
durch den Rückbau oder die Kosten für 
andere Baumaßnahmen, die durch das 
Urteil erforderlich werden. 
BGH, Beschluss v. 26.9.2019, V ZR 224/18
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Meldungen

Uralter Mietspiegel kann Miet-
erhöhung nicht begründen
Existiert in einer Stadt oder Gemeinde kein aktueller Mietspiegel, 
kann der Vermieter auf einen veralteten Mietspiegel oder den 
Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde (dazu nebenstehen-
de Meldung) zurückgreifen, um ein Mieterhöhungsverlangen zu 
begründen. Das sieht § 558a Abs. 4 Satz 2 BGB ausdrücklich 
vor. Allerdings hat das Grenzen, so der BGH in einem aktuellen 
Urteil: Ein 20 Jahre alter Mietspiegel ist nicht geeignet, um ein 
Mieterhöhungsverlangen formell wirksam zu begründen.
Maßgeblich ist für die Bundesrichter der Zweck des Begrün-
dungserfordernisses: Dieses soll dem Mieter ermöglichen, das 
Erhöhungsverlangen inhaltlich zu prüfen. Aus der Begründung 
müssen daher konkrete Hinweise auf die sachliche Berechti-
gung einer Mieterhöhung hervorgehen.
Einem 20 Jahre alten Mietspiegel fehle hierfür der Informati-
onsgehalt, so der BGH. Die Bewertung von Wohnwertmerk-
malen könne sich im Laufe der Jahre ebenso ändern wie die 
Bewertung der Lage, sodass ein so alter Mietspiegel nicht 
mehr aussagekräftig sei.
Eine allgemeine zeitliche Grenze, bis zu welchem Alter ein 
Mietspiegel herangezogen werden kann, stellten die Richter 
nicht auf.
Ein Vermieter werde auch nicht beeinträchtigt, wenn er sich 
nicht auf einen veralteten Mietspiegel berufen könne, denn 
ihm stünden andere Begründungsmittel, etwa die Benennung 
von Vergleichswohnungen, zur Verfügung.
BGH, Urteil v. 16.10.2019, VIII ZR 340/18

Erbe haftet nicht allein deshalb 
für Miete, weil er nicht kündigt
Ist der Mieter einer Wohnung verstorben, endet das Mietver-
hältnis nicht ohne Weiteres. Je nach Konstellation im Einzelfall 
wird das Mietverhältnis mit den verbleibenden Mietern fortge-
setzt oder es treten Haushaltsangehörige des Mieters oder 
dessen Erben in das Mietverhältnis ein. Bei Eintritt des Erben 
haben sowohl dieser als auch der Vermieter ein fristgebunde-
nes Sonderkündigungsrecht.
Für Forderungen aus dem Mietverhältnis haftet der Erbe grund-
sätzlich sowohl mit dem Nachlass als auch persönlich. Er kann 
seine Haftung aber auf den Nachlass beschränken, etwa durch 
Anordnung der Nachlassverwaltung.
Eine solche Haftungsbeschränkung erstreckt sich allerdings 
nicht auf Forderungen, für die der Erbe auch persönlich haftet, 
so bei Verbindlichkeiten, die er bei der ordnungsgemäßen Ver-
waltung des Nachlasses eingeht. Sie haben eine Doppelnatur 
und sind sowohl Eigenverbindlichkeiten des Erben als auch 
Nachlassverbindlichkeiten.
Eine Verwaltungsmaßnahme, die eine persönliche Haftung des 
Erben zur Folge hat, liegt nicht bereits darin, dass der Erbe untä-
tig bleibt und nicht von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch 
macht. Das hat der BGH klargestellt. Demnach ist dem bloßen 
Verstreichenlassen der Möglichkeit zur außerordentlichen Kündi-
gung kein Erklärungswert beizumessen, der mit einem stillschwei-
genden Abschluss eines Mietvertrags gleichzusetzen wäre.
Anders als das bloße Unterlassen einer Kündigung kann es 
aber eine Verwaltungsmaßnahme des Erben darstellen, wenn 
dieser einen fälligen Anspruch des Vermieters auf Räumung 
und Herausgabe der Mietsache nicht erfüllt hat, etwa nach ei-
ner Kündigung durch den Vermieter. Dieses Unterlassen hat 
Handlungsqualität, wenn für den Erben eine Rechtspflicht zum 
Handeln bestand, gegen die er verstoßen hat.
BGH, Urteil v. 25.9.2019, VIII ZR 138/18

Neue Verwaltungs-und  
Instandhaltungskosten-
pauschalen ab 2020
Für öffentlich geförderte Wohnungen wie Sozialwohnungen ist 
der Vermieter an die Kostenmiete gebunden. In deren Berech-
nung fließen unter anderem Verwaltungs- und Instandhaltungs-
kosten ein. Diese werden als Pauschalen angesetzt, die alle 3 
Jahre anhand des Verbraucherpreisindexes angepasst werden.
Zum 1.1.2020 findet die nächste Anpassung statt. Ab dann 
können in der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Grundlage 
für die Berechnung der Kostenmiete ist, folgende neue, um 
4,84 Prozent gestiegene Pauschalen angesetzt werden:

Verwaltungskostenpauschale gemäß § 26 II. BV 
(pro Jahr)
Je Wohnung: 298,41 Euro
Je Garagen- oder Einstellplatz: 38,92 Euro
Je Eigentumswohnung: 356,79 Euro

Instandhaltungskosten gemäß § 28 II. BV 
(pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr)
in Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des Kalender-
jahres …
… weniger als 22 Jahre zurückliegt: 9,21 Euro
… mindestens 22 Jahre zurückliegt: 11,68 Euro
… mindestens 32 Jahre zurückliegt: 14,92 Euro 

Abschlag bei eigenständiger gewerblicher Lieferung  
von Wärme: 0,25 Euro
Abschlag, wenn Mieter Kosten kleinerer Instandhaltungen  
trägt: 1,36 Euro
Zuschlag für Aufzug: 1,30 Euro
Zuschlag für Schönheitsreparaturen, sofern der Vermieter  
sie trägt: 11,02 Euro
Pro Garagen- oder Einstellplatz: 88,23 Euro

Vergleichbarkeit benachbarter 
Gemeinden bei Mieterhöhung
Fehlt in einer Stadt oder Gemeinde ein aktueller Mietspiegel, 
kann der Vermieter auf den Mietspiegel einer anderen Gemein-
de zurückgreifen, um eine Mieterhöhung zu begründen – vor-
ausgesetzt, die Gemeinden sind vergleichbar.
Mit den Kriterien, aus denen sich die Vergleichbarkeit ergibt, 
hat sich kürzlich der BGH befasst. Demnach sind zwei Gemein-
den nicht schon dann vergleichbar, wenn die Auffassung des 
Vermieters, es handele sich um vergleichbare Gemeinden, 
nicht offensichtlich unbegründet ist. Vielmehr komme es auf 
eine Gesamtbetrachtung der Verhältnisse des Einzelfalls sowie 
deren Gewichtung und Abwägung an. Wichtige Kriterien hier-
bei seien Einwohnerzahl, Infrastruktur und das jeweilige kultu-
relle Angebot.
Im konkreten Fall ging es darum, ob die beiden westlich an 
Nürnberg angrenzenden Städte Fürth (125.000 Einwohner) und 
Stadt Stein (15.000 Einwohner) vergleichbar sind. Dies vernein-
ten die Bundesrichter unter Hinweis auf deutliche Unterschie-
de im Hinblick auf die genannten Kriterien. Dass beide Städte 
direkt an Nürnberg angrenzen und Nürnberg von beiden Städ-
ten aus gut erreichbar sei, reiche nicht aus, um eine Vergleich-
barkeit annehmen zu können. 
BGH, Urteil v. 21.8.2019, VIII ZR 255/18
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Verwaltungsunterlagen:  
Einsichtsrecht
RA Alexander C. Blankenstein, Düsseldorf

Bei dem Recht auf Einsichtnahme in die Verwaltungsun-
terlagen der Wohnungseigentümer handelt es sich um ei-
nen Individualanspruch, den ein jeder Wohnungseigen-
tümer ohne Ermächtigung der übrigen und ohne vorherige 
Beschlussfassung geltend machen kann (BGH, Urteil v. 
11.2.2011, V ZR 66/10). Ein Einsichtsrecht hat auch der aus-
geschiedene Wohnungseigentümer (KG Berlin, Beschluss 
v. 31.1.2000, 24 W 601/99).

1. Pflicht zur Einsichtsgewährung
Zur Einsichtsgewährung ist der jeweils amtierende Verwalter 
verpflichtet. Befinden sich die Verwaltungsunterlagen noch 
beim nicht mehr amtierenden Vorverwalter, hat der aktuell am-
tierende Verwalter für die Beschaffung der Unterlagen zu sor-
gen. Der ehemalige Verwalter ist nicht mehr zur Einsichtsge-
währung verpflichtet, wohl aber zur Unterlagenherausgabe 
(OLG München, Beschluss v. 20.7.2007, 32 Wx 93/07).

2. Einschränkung/Ausschluss des Einsichtsrechts
Eine Einschränkung des Einsichtsrechts ist allenfalls durch Ver-
einbarung der Wohnungseigentümer möglich. Ein vollständiger 
Ausschluss des Einsichtsrechts wäre auch als Vereinbarung 
der Wohnungseigentümer unwirksam, da insoweit in den un-
verzichtbaren Kernbereich des Mitverwaltungsrechts der Woh-
nungseigentümer eingegriffen würde.
Im Verwaltervertrag kann das Recht zur Einsichtnahme nicht 
beschränkt werden. Vertragspartnerin des Verwalters ist die 
teilrechtsfähige Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die 
Wohnungseigentümer sind von diesem Vertragsverhältnis le-
diglich insoweit betroffen, als es sich beim Verwaltervertrag 
um einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, nämlich 
der Wohnungseigentümer, handelt (BGH, Beschluss v. 7.7.2016, 
V ZB 15/14, ZMR 2017 S. 406). Da es sich beim Einsichtsrecht 
der Wohnungseigentümer um einen Individualanspruch han-
delt, würden einschränkende Regelungen im Verwaltervertrag 
einen unzulässigen Vertrag zulasten Dritter darstellen.

3. Verwaltungsunterlagen

3.1 Umfang
Jeder Wohnungseigentümer hat einen Anspruch auf Gewäh-
rung von Einsicht in sämtliche Verwaltungsunterlagen (BGH, 
Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10). Da die Einsichtnahme auch 
der Überprüfung der Verwaltertätigkeit dient, besteht das Ein-
sichtsrecht nach der bestandskräftigen Genehmigung der Ab-
rechnung und nach der Entlastung des Verwalters fort (LG 
Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14). Es un-
terliegt keinen weiteren Voraussetzungen wie etwa einem be-
sonderen rechtlichen Interesse des Wohnungseigentümers 
oder einer Ermächtigung durch die übrigen Wohnungseigen-
tümer. Nur das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach § 242 
BGB und das Schikaneverbot des § 226 BGB begrenzen das 
Einsichtsrecht (LG Düsseldorf, Urteil v. 6.6.2012, 25 S 8/12). 
Auch auf eine Verjährung möglicher Ansprüche kommt es für 
die Frage der Berechtigung der Einsichtnahme nicht an (LG 
Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14).
Selbstverständlich steht auch der Anspruch auf Einsicht in die 
Abrechnungsunterlagen für die Jahresabrechnung jedem Woh-
nungseigentümer einzeln zu. Auch zu seiner Geltendmachung 
muss kein besonderes rechtliches Interesse dargelegt werden 

(BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10). Vom Einsichtsrecht um-
fasst sind insoweit insbesondere auch die Jahreseinzelabrech-
nungen anderer Wohnungseigentümer (OLG München, Be-
schluss v. 9.3.2007, 32 Wx 177/06; LG Frankfurt a. M., Be-
schluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14).

3.2 Fertigen von Kopien
Der einsichtsberechtigte Wohnungseigentümer ist grundsätz-
lich auch berechtigt, auf seine Kosten Kopien von den Verwal-
tungsunterlagen zu fertigen. Da er allerdings in den seltensten 
Fällen ein Kopiergerät mit sich führen dürfte, ist insoweit an-
erkannt, dass er gegen Kostenerstattung das Fertigen von Ko-
pien verlangen kann (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10; OLG 
München, Beschluss v. 29.5.2006, 34 Wx 27/06). Dem Ein-
sicht nehmenden Wohnungseigentümer ist es nicht zuzumu-
ten, handschriftliche Notizen ggf. von einer Vielzahl von Ver-
waltungsunterlagen fertigen zu müssen. Insbesondere ist das 
Verlangen, gegen Kostenerstattung Kopien der Einzel-
abrechnungen zu erhalten, in der Regel nicht rechtsmissbräuch-
lich (OLG München, Beschluss v. 9.3.2007, 32 Wx 177/06).
Als Alternative kann der Einsicht nehmende Wohnungseigen-
tümer selbstverständlich auch Lichtbilder von den Unterlagen 
etwa mittels seines Smartphones fertigen (AG Charlottenburg, 
Beschluss v. 6.8.2010, 216 C 111/10).

3.3 Grenzen
Allgemein setzt das Missbrauchs- und Schikaneverbot dem 
Einsichtsbegehren der Wohnungseigentümer Grenzen. Ob die-
se Grenzen überschritten sind, richtet sich maßgeblich nach 
den Umständen des Einzelfalls. Zu beachten ist jedenfalls 
grundsätzlich, dass der Anspruch auf Einsicht in die Verwal-
tungsunterlagen nicht auf eine nur einmalige Einsichtnahme 
beschränkt ist (LG Hamburg, Urteil v. 5.10.2011, 318 S 7/11).

Die Verweigerung der Unterlageneinsicht erfolgte zu Unrecht. 
Insbesondere liegt kein rechtsmissbräuchliches oder schika-
nöses Einsichtsbegehren vor, da sich die Verhältnisse in der 
Zwischenzeit geändert haben konnten (LG Frankfurt a. M., Ur-
teil v. 12.1.2017, 2-13 S 48/16). Selbst wenn ein Wohnungsei-
gentümer in der Vergangenheit mehrfach Einsicht in die Ver-
waltungsunterlagen genommen hat, ist dadurch nicht belegt, 
dass seinem Informationsbedürfnis bereits vollständig entspro-
chen worden ist (LG Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 
2-13 S 13/14).
Die Grenzen zum Rechtsmissbrauch bzw. der Schikane werden 
dann überschritten sein, wenn ein Wohnungseigentümer mehr-
fach und grundlos Einsicht in dieselben Unterlagen begehrt. 
Das Ersuchen des Wohnungseigentümers muss sich im Übri-
gen auf vorhandene und hinreichend genau bezeichnete Unter-
lagen beziehen, die ohne nennenswerten Vorbereitungsauf-
wand und ohne Störungen des Betriebsablaufs der Verwaltung 
eingesehen und ggf. fotokopiert werden können (OLG Hamm, 
Beschluss v. 9.2.1998, 15 W 124/97).

Der Verwalter hatte zur Wohnungseigentümerversammlung 
im Mai geladen. Einer der Wohnungseigentümer begehrte da-
raufhin Einsicht in die Verwaltungsunterlagen, die ihm auch 
gewährt wurde. Tatsächlich wurde in der Mai-Versammlung 
die Jahresabrechnung nicht beschlossen und der Verwalter 
berief eine weitere Versammlung im Oktober ein, in der sie 
genehmigt werden sollte. Im Vorfeld dieser Versammlung be-
gehrte der Wohnungseigentümer nochmals Einsicht in die Ver-
waltungsunterlagen, die ihm nunmehr verwehrt wurde.

 Beispiel: Verschobene Beschlussfassung über die 
Jahresabrechnung
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Ein Wohnungseigentümer hat nur ein Recht auf Einsicht in die 
Verwaltungsunterlagen, aber kein Recht auf Herausgabe (Bay-
ObLG, Beschluss v. 3.12.2003, 2Z BR 188/03). Überlässt der 
Verwalter einem Wohnungseigentümer Verwaltungsunterla-
gen zur Prüfung außerhalb seiner Geschäftsräume, kommt re-
gelmäßig ein Leihvertrag zustande mit der Folge, dass der Ver-
walter die Herausgabe der Unterlagen im eigenen Namen ver-
langen kann (BGH, Urteil v. 15.7.2011, V ZR 21/11).
Den Mitgliedern des Verwaltungsbeirats räumt das Gesetz 
keine weitergehenden Rechte als den Wohnungseigentümern 
ein. Die Rechtsprechung ebenso nicht (BayObLG, Beschluss 
v. 3.12.2003, 2Z BR 188/03).

3.4 Einsichtsberechtigte
Einsichtsberechtigt ist zunächst jeder Wohnungseigentümer. 
Neben dem Wohnungseigentümer haben der Insolvenzver-
walter, Zwangsverwalter und der Testamentsvollstrecker ein 
eigenständiges Einsichtsrecht.
Auch der Vorverwalter hat ein Einsichtsrecht. Dem Verwalter 
wird durch das Ausscheiden aus dem Amt die Erstellung der 
Jahresabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht 
unmöglich. Soweit er die Verwaltungsunterlagen inzwischen 
an den neuen Verwalter herausgegeben hat, steht ihm ein Ein-
sichtsrecht zu. Dieses umfasst auch die für die Abrechnung 
erforderlichen Unterlagen und Belege, die im Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Verwalteramt noch nicht vorlagen, son-
dern dem neuen Verwalter erst später zur Verfügung stehen, 
wie z. B. die auf einen Dienstleister übertragene Heizkosten-
abrechnung (BGH, Urteil v. 16.2.2018, V ZR 89/17).

3.5 Berater und Begleitpersonen
Von dem Recht des Wohnungseigentümers, Einsicht in die 
Verwaltungsunterlagen zu nehmen, ist auch gedeckt, sich der 
Unterstützung und Hilfe eines weiteren Eigentümers aus der 
Gemeinschaft und/oder eines Rechtsanwalts zu bedienen (LG 
Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14). Der 
Anspruch auf Einsichtsgewährung umfasst demnach auch die 
Möglichkeit, weitere Personen zur Vornahme der Einsicht hin-
zuziehen zu dürfen (LG Hamburg, Urteil v. 5.10.2011, 318 S 
7/11). Lediglich im rein theoretischen Ausnahmefall, dass durch 
die Teilnahme von Begleitpersonen konkrete Gefahren für den 
störungsfreien Geschäftsbetrieb ausgehen, kann ihnen die Ein-
sichtnahme verwehrt werden.

4. Versammlungsniederschriften
Die Bestimmung des § 24 Abs. 6 Satz 3 WEG verleiht den 
Wohnungseigentümern das Recht zur Einsichtnahme in die 
Niederschriften der Wohnungseigentümerversammlungen. Da 
das Wohnungseigentumsgesetz den Verwalter nicht zum Ver-
sand der Versammlungsprotokolle verpflichtet, musste der 
Gesetzgeber den Wohnungseigentümern zumindest ein ent-
sprechendes Einsichtsrecht verleihen. Grundsätzlich muss der 
Einsicht begehrende Wohnungseigentümer kein rechtliches 
Interesse an der Einsichtnahme geltend machen (LG Hamburg, 
a. a. O). Er ist auch berechtigt, einen Dritten wie z. B. einen 
Erwerbsinteressenten oder einen Rechtsanwalt und Steuer-
berater zur Einsicht zu ermächtigen. Allerdings muss insoweit 
der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme ha-
ben (LG Hamburg, a. a. O.). Dieses hat zweifellos der poten-
zielle Erwerber von Wohnungseigentum und auch der Mieter 
eines Wohnungseigentümers.

5. Beschluss-Sammlung
Die Bestimmung des § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG verleiht den 
Wohnungseigentümern das Recht zur Einsichtnahme in die 
Beschluss-Sammlung. Auch einem Dritten, den ein Wohnungs-

eigentümer entsprechend ermächtigt hat, steht das Recht zu, 
Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu nehmen. Beim Ein-
sichtsrecht nach § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG gelten dieselben 
Grundsätze wie im Fall des Einsichtsrechts nach § 24 Abs. 6 
Satz 3 WEG. So muss der Wohnungseigentümer kein berech-
tigtes Interesse an der Einsicht darlegen (LG Hamburg, Be-
schluss v. 18.1.2016, 318 T 65/15). Ermächtigt der Wohnungs-
eigentümer einen Dritten zur Einsicht, ist allerdings weder nach 
dem Wortlaut von § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG noch nach den Ge-
setzesmaterialien (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Wohnungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze v. 
9.3.2006, BT-Drucks 16/887 S. 34.) ein besonderes rechtliches 
Interesse des Dritten an der Einsichtnahme erforderlich. Frei-
lich führt dies nicht etwa dazu, dass der Verwalter verpflichtet 
wäre, jedem x-beliebigen Dritten Einsicht in die Beschluss-
Sammlung zu gewähren. Allerdings bestehen insoweit mit 
Blick auf Kaufinteressenten keinerlei Bedenken, da die Ver-
pflichtung zum Führen der Beschluss-Sammlung ja in erster 
Linie dem Schutz der Rechtsnachfolger dienen soll. Entspre-
chendes gilt aber auch bezüglich des Mieters eines Wohnungs-
eigentümers, der von der in der Gemeinschaft geltenden 
Rechtslage zum Teil unmittelbar betroffen ist (LG Hamburg, a. 
a. O.). Ein eigenes Einsichtsrecht wird dem Dritten jedoch 
durch § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG nicht eingeräumt, stets bedarf 
es der Ermächtigung des Wohnungseigentümers.
Von dem Einsichtsrecht ist auch das Recht umfasst, entsprechen-
de Ablichtungen bzw. Ausdrucke anzufordern. Dies korrespon-
diert mit der Rechtslage hinsichtlich des Einsichtsrechts in die 
Versammlungsniederschriften gemäß § 24 Abs. 6 Satz 3 WEG.

6. Ort der Einsichtnahme
Aus § 269 Abs. 1, Abs. 2 BGB folgt, dass das Recht auf Ein-
sichtnahme in die Verwaltungsunterlagen grundsätzlich in den 
Geschäftsräumen des Verwalters auszuüben ist. Verweist der 
Verwalter einen Miteigentümer an einen anderen Ort der Ein-
sichtnahme, wird das Recht auf Belegeinsicht verletzt (BGH, 
Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10; LG Itzehoe, Urteil v. 17.9.2013, 
11 S 93/12).
Grundsätzlich hat jeder Wohnungseigentümer auch nur einen 
Anspruch darauf, in den Räumen der Verwaltung Einsicht in 
die Verwaltungsunterlagen zu nehmen, wenn der Sitz der Ver-
waltung am Ort der Wohnungseigentumsanlage ist. Die Woh-
nungseigentümer können nicht verlangen, dass ihnen die Ver-
waltungsunterlagen an einem „neutralen“, möglicherweise 
von ihnen zu bestimmenden Ort zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt werden. Der Leistungsort für die Tätigkeiten des Ver-
walters ist nämlich dessen Sitz, sodass er von dort Auskünfte 
erteilt und die gewünschte Einsicht ermöglicht (OLG Köln, Be-
schluss v. 7.6.2006, 16 Wx 241/05). In Ausnahmefällen ist der 
Verwalter aber verpflichtet, einem Wohnungseigentümer die 
Einsicht außerhalb seiner Büroräume zu gewähren. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn der Wohnungseigentümer bei 
Einsicht in den Geschäftsräumen um seine körperliche Unver-
sehrtheit fürchten muss (OLG Hamm, Beschluss v. 12.2.1998, 
15 W 319/97). Bloße diffamierende Äußerungen in der Vergan-
genheit genügen hingegen nicht (OLG Köln, Beschluss v. 
7.6.2006, 16 Wx 241/05). Nicht geklärt ist, ob im Fall größerer 
Entfernung des Sitzes des Verwaltungsunternehmens von der 
Wohnungseigentumsanlage Einsicht vor Ort in der Wohnungs-
eigentumsanlage zu gewähren ist. Hiergegen sprechen zwei-
erlei Aspekte:
1. Die Wohnungseigentümer haben den Verwalter trotz großer 

Entfernung seines Sitzes von der Wohnanlage bestellt.
2. Die Wohnungseigentümer haben in diesem Fall Anspruch 

gegen den Verwalter auf Übersendung der Unterlagen in 
Kopie gegen entsprechende Kostenerstattung.
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Anspruch auf Kopienübersendung
Zunächst und grundsätzlich ist der Verwalter nicht verpflichtet, 
Wohnungseigentümern auf ihren Wunsch hin Kopien von be-
stimmten Verwaltungsunterlagen zu fertigen und ihnen zu 
übersenden (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10). Der BGH 
hat zwar die Frage offengelassen, ob bei großer Entfernung 
zwischen dem Sitz des Verwalters und der Wohnungseigen-
tumsanlage Zumutbarkeitsgesichtspunkte auf Seiten des Woh-
nungseigentümers es erfordern, ihm die Einsichtnahme an 
dem Ort der Anlage zu gewähren. Allerdings betont er, dass 
sich eine Pflicht zur Übersendung von Ablichtungen bestimm-
ter Unterlagen aus dem Einsichtnahmerecht des Wohnungs-
eigentümers ergeben könne. Dies ist dann der Fall, wenn Treu 
und Glauben dies gebieten. Eine Versendungspflicht des Ver-
walters besteht jedenfalls dann, wenn

der einzelne Wohnungseigentümer andernfalls die ihm zu-
stehenden Informationen nicht rechtzeitig, etwa vor einer 
Eigentümerversammlung, erlangen kann;
eine erhebliche räumliche Entfernung des Wohnungseigen-
tümers vom Ort der möglichen Einsichtnahme besteht und 
ihm eine Anreise unzumutbar ist (LG Itzehoe, Beschluss v. 
9.3.2016, 11 S 79/15).

Maßgeblich sind im Übrigen stets die Umstände des Einzel-
falls. Ein Anspruch auf Übersendung von Kopien kann etwa im 
Fall längerer Erkrankung bestehen, die das Aufsuchen der Räu-
me des Verwalters unmöglich oder unzumutbar macht. Auch 
ein hohes Alter des Wohnungseigentümers oder dessen Seh-
behinderung können ein entsprechendes Begehren rechtfer-
tigen (AG Dortmund, Urteil v. 12.10.2011, 411 C 3364/11).
Auch wenn im Einzelfall einmal ein Anspruch gegen den Verwal-
ter besteht, gegen Kostenerstattung die Anfertigung von Kopien 
hinreichend genau bezeichneter Belege vom Verwalter zu verlan-
gen, kann die Forderung, alle Belege eines Wirtschaftsjahrs ge-
gen Kostenerstattung kopiert und zugesandt zu bekommen, im 
Einzelfall gegen das Schikane- und Missbrauchsverbot verstoßen 
(OLG München, Beschluss v. 29.5.2006, 34 Wx 27/06).

7. Zeitpunkt der Einsichtnahme
Die Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen ist angemes-
sene Zeit vorher anzukündigen, wobei auf die Bürozeiten und 
den Bürobetrieb des Verwalters Rücksicht zu nehmen ist (OLG 
Köln, a. a. O.). Ermöglicht der Verwalter die Einsichtnahme für 
einen angemessenen Zeitraum, ist er berechtigt, die Einsicht-
nahme abzubrechen, auch wenn der Einsicht nehmende Woh-
nungseigentümer noch nicht fertig ist. Diesem steht es frei, 
mit dem Verwalter einen Fortsetzungstermin zu vereinbaren 
(OLG Rostock, Beschluss v. 3.11.2008, 3 W 5/08). Reagiert 
der Verwalter nicht auf ein Gesuch nach Einsichtnahme, dürf-
te man den Wohnungseigentümer als berechtigt ansehen, 
nach Vorankündigung die Geschäftsräume des Verwalters wäh-
rend dessen üblicher Bürozeiten aufzusuchen und um Einsicht-
nahme zu bitten (LG Berlin, Urteil v. 6.6.2014, 63 S 238/13).

Eigentümerversammlung
Kein geeigneter Zeitpunkt für eine Unterlageneinsichtnahme 
ist die Eigentümerversammlung. Der Verwalter ist nämlich 
nicht verpflichtet, die Verwaltungsunterlagen in der Versamm-
lung bereitzustellen. Abgesehen vom besonderen Aufwand 
und der Gefahr des Verlustes sowie der Beschädigung der Un-
terlagen ist auch im Rahmen der Eigentümerversammlung 
nicht zu erwarten, dass die Wohnungseigentümer überhaupt 
die ungestörte Gelegenheit haben, in ordnungsgemäßer Wei-
se von ihrem Einsichtsrecht Gebrauch zu machen (AG Saar-
brücken, Urteil v. 5.2.2009, 1 WEG C 7/08).

❚

❚

Etwas anderes gilt lediglich für Unterlagen, die konkrete Ta-
gesordnungspunkte betreffen, soweit insoweit Unterlagen wie 
etwa Vergleichsangebote oder etwa auch gutachterliche Aus-
sagen von Sonderfachleuten im Rahmen von Erhaltungsmaß-
nahmen vorliegen, die den Wohnungseigentümern nicht be-
reits mit dem Ladungsschreiben übersandt wurden.

8. Durchführung der Einsichtnahme
Der Verwalter sollte stets berücksichtigen, dass er zur Vorlage 
geordneter Unterlagen verpflichtet ist. Völlig ungeordnete Un-
terlagen hat er vor der Einsichtnahme zu ordnen, wobei das 
entsprechende System seinem Ermessen obliegt. Begehrt der 
Wohnungseigentümer Einsicht in bestimmte von ihm bezeich-
nete Unterlagen, genügt der Verwalter seiner Einsichtsver-
pflichtung nicht, wenn er dem Wohnungseigentümer mehrere 
Ordner zur Verfügung stellt, aus denen sich der Wohnungsei-
gentümer die Unterlagen heraussuchen muss.
Mit Blick auf die Durchführung der Einsichtnahme ist vorweg-
zunehmen, dass der Verwalter nicht verpflichtet ist, der Beleg-
einsicht persönlich beizuwohnen und der Einsicht nehmende 
Wohnungseigentümer kein Recht zur unbeaufsichtigten Ein-
sichtnahme hat.
Im Einzelfall wird der Verwalter abschätzen müssen, ob er dem 
Wohnungseigentümer insoweit vertrauen kann, dass bei un-
beaufsichtigter Einsichtnahme keine Manipulation der Unter-
lagen erfolgt. Bei entsprechenden Zweifeln sollte der Verwal-
ter für seine persönliche Anwesenheit oder die einer seiner 
MitarbeiterInnen sorgen.
Hat der einsichtsberechtigte Wohnungseigentümer einen Drit-
ten zur Einsichtnahme ermächtigt, sollte sich der Verwalter die 
Ermächtigung nachweisen lassen. Weder dem Gesetz noch 
der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, in welcher Form 
die Ermächtigung zu erteilen ist. Der Verwalter sollte daher 
stets auf eine schriftliche Ermächtigung bestehen und sich 
durchaus auch von der Identität des Ermächtigten durch Vor-
lage des Personalausweises überzeugen.

9. Kosten der Einsichtnahme
Auch wenn die Gewährung einer Einsicht in die Verwaltungs-
unterlagen allein mit Blick auf den hiermit verbundenen Zeit-
aufwand für den Verwalter Kosten verursacht, kann er den ihm 
entstehenden Aufwand nicht ohne entsprechende Vereinba-
rung berechnen. Da das Gewähren einer Einsichtnahme in die 
Verwaltungsunterlagen nicht zu den gesetzlichen Grundpflich-
ten des Verwalters nach dem Wohnungseigentumsgesetz ge-
hört, wird vertreten, dass sich der Verwalter insoweit ein Son-
derhonorar im Verwaltervertrag ausbedingen kann. Dies 
scheint allerdings vor dem Hintergrund zweifelhaft, als die Ver-
waltungsunterlagen ohnehin dem Verwaltungsvermögen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zuzuordnen sind. Da der 
Verwalter im Übrigen nach § 24 Abs. 6 Satz 3, Abs. 7 Satz 8 
WEG gesetzlich verpflichtet ist, Einsicht in die Versammlungs-
niederschriften und die Beschluss-Sammlung zu gewähren, 
kann er sich hierfür wohl unzweifelhaft kein Sonderhonorar 
ausbedingen.
Zweifellos aber kann der Verwalter ihm entstehende Kosten er-
setzt verlangen, die ihm durch Kopieren und Versenden der Ver-
waltungsunterlagen entstehen. Völlig unbedenklich sind inso-
weit Vereinbarungen, wonach sich die Kosten in Anlehnung an 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berechnen. Nr. 7000 des 
Vergütungsverzeichnisses sieht hier für die ersten 50 Kopien je-
weils 0,50 EUR und für jede weitere Kopie 0,15 EUR vor. Aller-
dings wurden auch pauschal 0,30 EUR als angemessen erachtet 
(OLG München, Beschluss v. 9.3.2007, 32 Wx 177/06).
Stets ist zu beachten, dass entsprechende Regelungen im 
Verwaltervertrag nur die Wohnungseigentümergemeinschaft 
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binden. Diese ist demnach Schuldnerin der Kosten. Im Ver-
waltervertrag kann nicht geregelt werden, dass die Kosten 
verursacherbezogen vom jeweiligen Eigentümer zu tragen 
sind. Dies würde eine unzulässige Regelung zulasten Dritter, 
nämlich der Wohnungseigentümer, darstellen (BGH, Be-
schluss v. 17.11.2011, V ZB 134/11). Entsprechendes gilt auch 
bei einer Beschlussfassung auf Grundlage der Bestimmung 
des § 21 Abs. 7 WEG. Sollen hier Sondergebühren wegen ei-
nes besonderen Verwaltungsaufwands beschlossen werden, 
trifft nur dann den Verursacher eine entsprechende alleinige 
Kostentragungspflicht, wenn dies auch ausdrücklich beschlos-
sen wurde.

10. Verweigerte Einsichtnahme
Verweigert der Verwalter zu Unrecht die Einsicht in die Ver-
waltungsunterlagen, kann er vom einsichtsbegehrenden Woh-
nungseigentümer entsprechend gerichtlich in Anspruch ge-
nommen werden. Beim Einsichtsrecht des Wohnungseigen-
tümers handelt es sich um einen ihm zustehenden 
Individualanspruch, zu dessen Durchsetzung es keiner Legiti-
mation durch Beschlussfassung der Wohnungseigentümer-
versammlung bedarf.
Der Anspruch ist im wohnungseigentumsrechtlichen Verfah-
ren des § 43 Nr. 3 WEG gegen den Verwalter geltend zu ma-
chen. Im Klageantrag sind die Unterlagen, in die Einsicht be-
gehrt wird, möglichst exakt zu bezeichnen, sodass sich keine 
Probleme im Rahmen eines etwa sich anschließenden Zwangs-
vollstreckungsverfahrens ergeben. Die Zwangsvollstreckung 
erfolgt nach § 888 ZPO durch Zwangsgeld.

Der Autor
Alexander C. Blankenstein ist 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht. 
Er ist Fachbuchautor sowie Autor 
zahlreicher Aufsätze und Beiträge zu 
immobilienrechtlichen Themen.

11. Abgrenzung: Auskunftsrecht
Vom Recht der Einsicht des Wohnungseigentümers in die Ver-
waltungsunterlagen ist sein Recht auf Auskunft gegenüber 
dem Verwalter abzugrenzen. Anders als beim Einsichtsrecht 
handelt es sich dabei in erster Linie nicht um einen individuel-
len Anspruch des einzelnen Wohnungseigentümers, sondern 
um einen allen Wohnungseigentümern als unteilbare Leistung 
zustehenden Anspruch (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10). 
Der Auskunftsanspruch ist daher in aller Regel im Rahmen der 
Wohnungseigentümerversammlung geltend zu machen. Le-
diglich dann, wenn die (übrigen) Wohnungseigentümer im Rah-
men der Wohnungseigentümerversammlung von ihrem An-
spruch auf Auskunft gegen den Verwalter keinen Gebrauch 
machen, kann der einzelne Wohnungseigentümer den Verwal-
ter auf Auskunft in Anspruch nehmen. Im Rahmen zu gewäh-
render Unterlageneinsicht ist der Verwalter jedenfalls in aller 
Regel nicht zur Auskunft verpflichtet.

Selbstverständlich besteht aber dann ein Auskunftsanspruch 
als Individualanspruch eines jeden Wohnungseigentümers, 
wenn sich das Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten be-
zieht, die ausschließlich ihn betreffen (BGH, a. a. O.).

Ein Beschluss, durch den die Erstellung und Aushändigung von 
Kopien aus den Verwaltungsunterlagen nur gegen Vorkasse 
erfolgt, entspricht ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn keine 
Vereinbarung über die Erteilung von Fotokopien besteht (Bay-
ObLG, Beschluss v. 20.11.2003, 2Z BR 168/03).

 Hinweis: Auch Vorkasse kann beschlossen werden

Jeder Versammlungsteilnehmer hat auch im Rahmen der Ei-
gentümerversammlung jederzeit das Recht auf Einsicht in die 
Vollmachten. Wird die Bitte um Einsichtnahme zurückgewie-
sen, stellt dies einen Beschlussmangel dar und führt zur Un-
gültigkeit der dann angefochtenen Beschlüsse (LG Frankfurt 
a. M., Urteil v. 8.4.2015, 2-13 S 35/13).

 Hinweis: Einsichtsrecht in Vollmachten

Verweigert der Verwalter den Wohnungseigentümern die Ein-
sicht in die Verwaltungsunterlagen, stellt dies einen wichti-
gen Grund zu dessen Abberufung dar (BayObLG, Beschluss 
v. 9.8.1990, BReg 1 b Z 25/89).

 Wichtig: Abberufung droht

Der Einsicht nehmende Wohnungseigentümer stößt in den 
Verwaltungsunterlagen auf die Rechnung eines Catering-Ser-
vice. Er befragt den Verwalter nach dem Hintergrund dieser 
Rechnung, da ihm gemeinschaftliche Festivitäten mit Cate-
ring-Service nicht bekannt sind. Der Verwalter ist zur Auskunft 
nicht verpflichtet. Ist die Rechnung anschließend Bestandteil 
der in der Jahresabrechnung dargestellten gemeinschaftlichen 
Ausgaben, haben die Wohnungseigentümer im Rahmen der 
Eigentümerversammlung Anspruch auf entsprechende Aus-
kunft gegenüber dem Verwalter. Der Einsicht nehmende Woh-
nungseigentümer kann hier dann die Initiative ergreifen und 
den Verwalter entsprechend um Auskunft bitten.

 Beispiel: Keine Auskunft nach Einsichtnahme

TOP XX Kostenersatz für Kopien aus den Verwaltungs-
unterlagen
Für die Anfertigung von Kopien aus den Verwaltungsunter-
lagen auf Wunsch einzelner Wohnungseigentümer sind dem 
Verwalter die nachgewiesenen Portoaufwendungen sowie die 
Kopierkosten in Höhe von  EUR pro Kopie zzgl. USt. in 
gesetzlicher Höhe (derzeit 19 %), mithin  EUR brutto zu 
erstatten. Zahlungsverpflichtet ist jeweils der die Kopien an-
fordernde Wohnungseigentümer. Der Verwalter ist berechtigt, 
vom jeweiligen Wohnungseigentümer einen Vorschuss anzu-
fordern, der dem voraussichtlichen Kopier- und Portoaufwand 
entspricht. Mit Übersendung der Kopien erfolgt Berechnung 
der Kosten unter Anrechnung geleisteter Vorschüsse.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 
Der Versammlungsleiter verkündete folgendes Beschluss-
ergebnis:

 
Der Beschluss wurde angenommen/abgelehnt.

 Musterbeschluss:
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Ab welchem Zeitpunkt ist bei einer WEG-Erstverwaltung 
vom Verwalter für die WEG eine Gebäudeversicherung 
abzuschließen? Nach Abnahme des Gemeinschaftseigen-
tums?
Gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 3 WEG gehört zu einer ordnungsmäßi-
gen Verwaltung der Abschluss einer Feuerversicherung sowie 
einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Nach 
§ 21 Abs. 4 WEG kann jeder Eigentümer den Abschluss einer 
solchen Versicherung verlangen. Da der Anspruch der Eigen-
tümer auf ordnungsmäßige Verwaltung nicht von der Abnahme 
des Gemeinschaftseigentums abhängt, sollte die Gebäudever-
sicherung alsbald abgeschlossen werden, sofern dies seitens 
des Bauträgers nicht schon im Vorfeld geschehen ist.

In der Einladung zu einer ordnungsgemäß einberufenen 
Eigentümerversammlung wurden die TOPs zur Erörte-
rung und Beschlussfassung aufgeführt. In der Versamm-
lung selbst waren 600/1.000 MEA anwesend bzw. durch 
Bevollmächtigungen vertreten. Die Hausverwaltung (HV) 
hatte die Vertretungsvollmachten von ca. 400/1.000 MEA, 
also 2/3 der anwesenden und vertretenen stimmberech-
tigten Eigentümer. 
Während der Versammlung hat die HV, in Abweichung 
von der Tagesordnung, weitere Themen vorgebracht und 
hierüber jeweils eine Beschlussfassung erwirkt. Unseres 
Erachtens verstößt diese Vorgehensweise gegen § 23 
Abs. 2 WEG, wonach in der Einberufung alle zur Be-
schlussfassung stehenden Themen aufzuführen sind. 
Nachdem auch eine Beschlussfassung zu einer sehr kos-
tenintensiven Sanierung der Tiefgarage erfolgte und die-
se auch noch gegen den Abrechnungsmodus des ausge-
reichten Wirtschaftsplans 2019/2020 erging, fragen wir 
uns, ob das rechtmäßig war. Dieser Punkt war allerdings 
in der Einladung genannt.
Hinzu kommt, dass die HV nach 4 Wochen noch immer 
keine Niederschrift der Versammlung ausgereicht hat. 
Für uns stellt sich dadurch die Frage, bis wann eine Wi-
derspruchsfrist läuft? 
Gemäß § 23 Abs. 2 WEG ist es zur Gültigkeit eines Beschlus-
ses erforderlich, dass der Gegenstand bei der Einberufung be-
zeichnet ist. In der Regel genügt eine schlagwortartige Bezeich-
nung in der mit der Einladung versandten Tagesordnung.
Wird in der Eigentümerversammlung ein Beschluss zu einem 
Thema gefasst, welches überhaupt nicht auf der mit der Ein-
ladung versandten Tagesordnung stand, wird die Kausalität 
des Verstoßes auf die Stimmrechtsausübung vermutet. Ein 

Verstoß gegen § 23 Abs. 2 WEG führt daher in der Regel da-
zu, dass der Beschluss erfolgreich anfechtbar wäre. Wird der 
Beschluss allerdings nicht gemäß § 46 Abs. 1 S. 2 WEG bin-
nen eines Monats nach der Eigentümerversammlung mittels 
einer Beschlussanfechtungsklage angefochten und diese in-
nerhalb von zwei Monaten ausreichend begründet, erwächst 
der Beschluss in Bestandskraft.

Eine aus 1983 stammende Teilungserklärung besagt, dass 
jedes Wohnungseigentum dem jeweiligen Wohnungsei-
gentümer 1 Stimme gewährt. Die Wohnanlage besteht 
aus 8 Wohneinheiten, aufgeteilt nach Miteigentumsan-
teilen in Verbindung mit dem Sondereigentum an einer 
Wohnung. Außerdem gehört zur Wohnanlage ein Gara-
gentrakt mit 5 Garagen, ebenfalls aufgeteilt nach Mitei-
gentumsanteilen in Verbindung mit dem Sondereigen-
tum (Teileigentum) an einer Garage. Der Vorverwalter 
hat in allen früheren Eigentümerversammlungen nur die 
Stimmenanteile der Wohnungseigentümer (8 WE) gewer-
tet. Bei der Kostenverteilung wurde stets unterschieden 
zwischen Wohnungs- und Teileigentum, und zwar im Ver-
hältnis der Miteigentumsanteile zueinander. Eine derar-
tige Kostendifferenzierung sieht die Teilungserklärung 
nicht vor. 
Eine Wohnung und alle 5 Garagen gehören einem Eigen-
tümer. Der Alleineigentümer hat jetzt seine Wohnung 
veräußert. Er will sich künftig nur an den Kosten anste-
hender Instandhaltungsmaßnahmen am Garagentrakt 
beteiligen und besteht auf sein Stimmrecht bezogen auf 
die 5 Garagen. Der Verwaltungsbeirat hält die Stimmen-
verteilung und die gewünschte Kostentrennung nicht für 
rechtens. Ist das Stimmrecht des Garageneigentümers 
berechtigt?
Sind die Investitionskosten am Wohngebäude vom Gara-
gentrakt abzutrennen und unterschiedlich zuzuordnen?
Nach den mitgeteilten Informationen ist kein Grund ersichtlich, 
wonach das Wohngebäude und die Garagen bei der Abrech-
nung getrennt zu behandeln wären. Somit gilt die allgemeine 
Kostenverteilung des § 16 Abs. 2 WEG.
Nach der gesetzlichen Regelung des § 25 Abs. 2 S. 1 WEG hat 
jeder „Wohnungseigentümer“ eine Stimme. Gemäß § 1 Abs. 
6 WEG gelten für das Teileigentum die Vorschriften über das 
Wohnungseigentum entsprechend. Ergo gilt das Stimmrecht 
auch für die 5 Garagen.

Kann ein Ehegatte seinem Partner, der nicht Eigentümer 
ist, Vollmacht erteilen und so die Anwesenheit von bei-
den Ehegatten ermöglichen?
Nein. Der nicht anwesende Partner kann seinem Ehegatten 
eine schriftliche Vollmacht für die Versammlung erteilen, so-
fern die Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung dies vor-
sieht (qualifizierte Vertreterklausel) bzw. das gesetzlich nor-
mierte Vertretungsrecht gilt (§§ 164 ff. BGB).

Sind die Kosten einer Feuerstättenschau inkl. Bescheid 
als Betriebskosten umlagefähig? Falls ja, welcher Kos-
tenart sind sie zuzuordnen?
Die Feuerstättenschau inkl. Bescheid sind als laufende öffent-
liche Lasten im Sinne von § 2 Nr. 1 BetrKV einzuordnen und 
damit als Betriebskosten umlagefähig.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
techembrief.verwalter@techem.de

Sie fragen – 
unsere Experten 
antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, 
beantwortet Ihre Fragen
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Die Eigentumswohnung

Deckert kompakt

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur, aber vor allem in der Ver-
sammlung der Wohnungseigentümer 
legt der professionell tätige Verwalter 
durch sein Tun eine Art Visitenkarte 
vor. Denn dort erleben die Wohnungs-
eigentümer ihn „live“ und können 
sehen, was er kann. Aus diesem 
Grunde sollte ein Verwalter bei allen 
Fragen rund um die Versammlung 
grundsätzlich „sattelfest“ sein. Ein 
zentrales Problem, das sich immer 
wieder stellt, ist insoweit, wer über-
haupt in der Versammlung anwesend 
sein darf. Hier kommen u. a. soge-
nannte Vertreterklauseln in den Blick. 
Dies sind Vereinbarungen, die bestim-
men, wen ein Wohnungseigentümer 
als Vertreter bestimmen darf und wen 
nicht. Im Kern sind solche Regelun-
gen leicht verständlich. Im Einzelfall 
ist es aber auch anders. Der BGH 
musste jetzt etwa klären, ob eine Ver-
treterklausel auf eine GmbH anzu-
wenden ist, die Eigentümerin eines 
Wohnungseigentums ist. Diese inte-
ressante Entscheidung, die jeder Ver-
walter kennen muss, haben wir die-
ses Mal zur Entscheidung des Monats 
gemacht. 

Herzlichst

Ihr

Dr. Oliver Elzer

Eine Bestimmung der Gemeinschafts-
ordnung, nach der Wohnungseigentü-
mer sich in der Versammlung nur durch 
ihren Ehegatten, einen Wohnungsei-
gentümer oder den Verwalter vertreten 
lassen können, ist regelmäßig dahin er-
gänzend auszulegen, dass sie auch für 
juristische Personen gilt und sich diese 
nicht nur durch ihre organschaftlichen 
Vertreter, sondern auch durch einen ih-
rer Mitarbeiter vertreten lassen können.
BGH, Urteil v. 28.6.2019, V ZR 250/18

Der Fall:
In einer Gemeinschaftsordnung heißt es: 
„Ein Wohnungseigentümer kann sich nur 
durch seinen Ehegatten, einen anderen 
Wohnungseigentümer aus der Gemein-
schaft oder den Verwalter in der Ver-
sammlung vertreten lassen. Der Vertre-
ter bedarf einer schriftlichen Vollmacht, 
die dem Verwalter spätestens vor Beginn 
der Versammlung auszuhändigen ist.“
Fraglich ist, ob diese Regelung auf Woh-
nungseigentümerin K, eine GmbH, der 
22 Wohnungseigentumsrechte gehören, 
anwendbar ist. Aus Anlass eines Bestel-
lungsbeschlusses ist ferner streitig, ob 
sich K in der Versammlung durch den 
Mitarbeiter eines Schwesterunterneh-
mens vertreten lassen kann. Verwalter V 
meint, dies sei nicht möglich und zählt 
daher die Stimmen des Vertreters der K 
bei der Abstimmung nicht mit.

Das Problem:
Zentrales Problem des Falles ist die Frage, 
ob eine Vertreterklausel auf eine juristi-
sche Person anwendbar ist und wenn ja, 
wer die juristische Person vertreten darf.

So hat der BGH entschieden:

1. Das Ergebnis

Vertreterklauseln sind grundsätzlich auch 
auf juristische Personen anwendbar, so 

der BGH. Diese können sich allerdings 
nicht nur durch ihre organschaftlichen 
Vertreter, sondern auch durch einen ihrer 
Mitarbeiter vertreten lassen. Ferner ist 
es im begründeten Einzelfall möglich, 
dass sich die juristische Person durch ei-
nen Mitarbeiter eines Schwesterunter-
nehmens vertreten lässt.

2. Die Grundsätze

Grundsätzlich könne sich ein Wohnungs-
eigentümer durch eine beliebige andere 
Person in der Versammlung vertreten 
lassen. Diese Befugnis könne aber, wie 
es im Fall auch geschehen sei, durch ei-
ne Vereinbarung (Vertreterklausel) ein-
geschränkt werden.

3. Erste Auslegung: Anwendbarkeit 
auf juristische Personen 

Eine solche Vertreterklausel sei grund-
sätzlich dahingehend auszulegen, dass 
sie nicht nur für natürliche, sondern auch 
für juristische Personen gelte. Nach ih-
rem Wortlaut sei die Vertreterklausel im 
Fall zwar auf natürliche Personen zuge-
schnitten, da bei juristischen Personen 
eine Vertretung durch einen Ehegatten 
schon begrifflich nicht infrage komme. 
Es sei aber kein Grund ersichtlich, der die 
Annahme rechtfertige, dass juristische 
Personen gegenüber den anderen Woh-
nungseigentümern privilegiert sein sol-
len und ihnen die Möglichkeit eröffnet 
sei, sich durch jede beliebige Person ver-
treten zu lassen.

4. Zweite Auslegung: Vertretung 
durch Mitarbeiter

Eine juristische Person könne sich nach 
einer Auslegung allerdings nicht nur 
durch ihre organschaftlichen Vertreter 
(im Fall: ihren Geschäftsführer), sondern 
auch durch irgendeinen ihrer Mitarbeiter 

Themen im Januar
Entscheidung des Monats: 
Vertreterklausel – Was gilt bei juristischen Personen?

WEG-Rechtsprechung kompakt
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tung des Wohnungseigentums zuständi-
gen Konzerngesellschaft mit der Vertre-
tung bevollmächtige. 

Das bedeutet für Sie:

1. Sinn und Zweck von 
Vertreterklauseln

Ein Wohnungseigentümer ist von Geset-
zes wegen nicht gezwungen, selbst an 
einer Versammlung teilzunehmen. Er ist 
vielmehr berechtigt, sich einen oder 
mehrere Vertreter zu nehmen. Diese Ver-
treter können den anderen Wohnungsei-
gentümern allerdings „unlieb“ sein. So 
kann es z. B. liegen, wenn ein Wohnungs-
eigentümer – was zulässig wäre – seinen 
Rechtsanwalt, seine Schwiegermutter 
und seinen Steuerberater als Gesamtver-
treter in die Versammlung entsendet. 
Der Zweck von Vertretungsklauseln be-
steht vor diesem Hintergrund darin, die 
Versammlungen der Wohnungseigentü-
mer von „gemeinschaftsfremden Einwir-
kungen“ freizuhalten. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sollen sich die Wohnungsei-
gentümer nur durch bestimmte, dem ei-
genen Kreis nahestehende Personen 
vertreten lassen dürfen.

2. Auslegung einer Vertreterklausel

2.1 Überblick

Eine Vertreterklausel schränkt das Recht 
ein, irgendeinen Dritten mit der Ausübung 
der Rechte eines Wohnungseigentümers 
in der Versammlung zu bevollmächtigen. 
Diese Einschränkung stellt eine Ausnah-
me von dem Grundsatz der unbeschränkt 
zulässigen Vertretung dar. Dies führt nach 
herrschender Meinung dazu, eine Vertre-
terklausel nicht zu eng auszulegen. Bei 
der Auslegung ist ferner der Bedeutung 
des Stimmrechts, das nach ständiger 
Rechtsprechung zu einem „Kernbereich 
elementarer Mitgliedschaftsrechte“ ge-
hören soll, Rechnung zu tragen.

2.2 Problemfall Angehörige

Nicht jeder Wohnungseigentümer hat 
einen Angehörigen. Bis zum 30.9.2017 
konnten indes Lebenspartnerschaften 
zwischen zwei Personen gleichen Ge-
schlechts begründet werden. Ferner gibt 
es im Ausland begründete Lebenspart-
nerschaften, soweit auf sie deutsches 
Recht anwendbar ist. Die Einzelheiten 
regelt das Lebenspartnerschaftsgesetz. 
Nach dessen § 11 Abs. 1 gilt ein Lebens-
partner als Familienangehöriger des an-
deren Lebenspartners, soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist.

2.3 Problemfall Verbände

Der BGH klärt mit der jetzt vorliegenden 
Entscheidung, was für juristische Perso-
nen gilt. Diese unterfallen einer Vertre-
terklausel, können sich aber durch jeden 
Mitarbeiter und manchmal durch den ei-
nes Schwesterunternehmens vertreten 
lassen.
Einer Klärung harrt hingegen, was gilt, 
wenn ein Wohnungseigentum im Eigen-
tum einer Personengesellschaft steht, 
z. B. einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR), einer OHG, einer KG oder 
GmbH & CO. KG, oder im Eigentum des 
Staates, etwa einer Anstalt, Gebietskör-
perschaft oder einer Stiftung. 
Bis der BGH auch so einen Fall entschei-
den muss, sollte ein Verwalter im Grund-
satz davon ausgehen, dass die jetzige 
Entscheidung zu juristischen Personen 
auf diese „Verbände“ entsprechend an-
wendbar ist. Dies bedeutet, dass sich 
Verbände bei Geltung einer Vertreter-
klausel durch einen Verbandsmitarbeiter 
vertreten lassen können. Dieser Mitar-
beiter kann auch einem anderen Verband 
angehören, wenn die Verbände als 
„Schwestern“ oder „Mutter“ und „Toch-
ter“ angesehen werden können.

Deckert kompakt

vertreten lassen. Durch die Teilnahme 
eines aufgrund seiner Zugehörigkeit zu 
dem Unternehmen der juristischen Per-
son mit den Angelegenheiten der Woh-
nungseigentümergemeinschaft vertrau-
ten Mitarbeiters werde nämlich dem mit 
der Vertretungsklausel verfolgten Zweck 
Rechnung getragen, da von ihm gemein-
schaftsfremde Einwirkungen nicht zu er-
warten seien. Daher wäre es sachlich 
nicht zu rechtfertigen, wenn eine juris-
tische Person, die ihre Interessenvertre-
tung nicht in die Hände des Verwalters 
oder eines anderen Wohnungseigentü-
mers legen wolle, nur durch ihren organ-
schaftlichen Vertreter an der Versamm-
lung teilnehmen dürfte.

5. Dritte Auslegung: Vertretung 
durch Mitarbeiter einer 
Schwester-GmbH

Eine juristische Person könne sich in der 
Versammlung nicht nur durch einen un-
ternehmenseigenen Mitarbeiter vertre-
ten lassen. Eine Vertretungsklausel sei 
regelmäßig – und so auch im Fall – viel-
mehr dahingehend ergänzend auszule-
gen, dass sich eine juristische Person in 
der Versammlung jedenfalls auch von ei-
nem Mitarbeiter einer zu demselben 
Konzern gehörenden (weiteren) Tochter-
gesellschaft vertreten lassen dürfe, 
wenn diese für die Verwaltung der Woh-
nungseigentumsrechte zuständig sei. 
Einer natürlichen Person sei es grund-
sätzlich allerdings nicht gestattet, sich 
von anderen als den in der Vertreterklau-
sel genannten Personen vertreten zu las-
sen; insbesondere könne ein Wohnungs-
eigentümer, der einen Sondereigentums-
verwalter mit der Wahrnehmung aller 
sein Wohnungseigentumsrecht betref-
fenden Angelegenheiten betraut habe, 
diesen nicht als seinen Bevollmächtigten 
an der Versammlung teilnehmen lassen. 
Eine solche Beschränkung gelte auch für 
juristische Personen. Diese könne sich 
also nicht durch einen Mitarbeiter eines 
beliebigen anderen Unternehmens ver-
treten lassen. 
Handele es sich aber um den Mitarbeiter 
eines Unternehmens, das ebenso wie 
die juristische Person als Tochterunter-
nehmen mit derselben Muttergesell-
schaft verbunden sei (Hinweis auf § 290 
Abs. 1 HGB), und sei das Tochterunter-
nehmen nach der konzerninternen Auf-
gabenverteilung für die Verwaltung der 
Wohnungseigentumsrechte zuständig, 
sei der Mitarbeiter dieses Unternehmens 
nicht als außenstehender Dritter anzuse-
hen. Für die Wohnungseigentümer ma-
che es keinen Unterschied, ob eine juris-
tische Person einen eigenen Mitarbeiter 
oder einen Mitarbeiter der für die Verwal-

Wie eine letztlich mehrdeutige Vertreter-
klausel im Einzelfall auszulegen ist, kann 
der Verwalter nicht bestimmen. Er kann 
den Wohnungseigentümern nur vorstel-
len, wie die Rechtsprechung Vertreter-
klauseln versteht. Ferner kann und sollte 
ein Verwalter die Wohnungseigentümer 
bitten, ihn anzuweisen, wie er eine mehr-
deutige Vertreterklausel in der Praxis 
umsetzen soll. Eine solche Weisung ist 
möglich, obwohl die Wohnungseigentü-
mer nach h. M., die ich selbst nicht teile, 
keine Beschlusskompetenz haben, ihre 
Vereinbarungen auszulegen. 

 Hinweis:

Das Recht, eine Vereinbarung für die 
Wohnungseigentümer verbindlich aus-
zulegen, haben allerdings nur die Ge-
richte. Diese müssen ermitteln, wel-
ches Ziel die Wohnungseigentümer mit 
der Vereinbarung verfolgt haben. Der 
BGH selbst fragt dabei im Fall nach 
dem hypothetischen Willen des teilen-
den Eigentümers und sucht, welche 
Regelung dieser bei einer angemes-
senen Abwägung der berührten Inte-
ressen nach Treu und Glauben redli-
cherweise getroffen hätte, wenn er den 
von ihm nicht geregelten Fall bedacht 
hätte. Diese Frage war aber eher nicht 
zu stellen, da es doch auf den Willen 
der Wohnungseigentümer ankommen 
muss.
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4. Verstöße gegen Vertreterklausel

Ist ein Vertreter wegen einer Vertreter-
klausel nicht zur Vertretung befugt, ist ein 
mit seiner Stimme zustande gekomme-
ner Beschluss formell nicht ordnungsmä-
ßig und anfechtbar, aber nicht nichtig. 

Auch der unrechtmäßige Ausschluss ei-
nes Vertreters, der eigentlich berechtigt 
wäre, einen Wohnungseigentümer zu 
vertreten, ist grundsätzlich nur anfecht-
bar, macht den entsprechenden Be-
schluss aber grundsätzlich nicht nichtig. 
Anders könnte es aber sein, wenn der 
Ausschluss vorsätzlich geschieht. Hier 
ist also Vorsicht geboten.

5. Verhaltensempfehlungen an 
Verwalter

Jeder Verwalter sollte sich für jede von 
ihm verwaltete Wohnungseigentums-
anlage mit den dort getroffenen Ver-
einbarungen zur Versammlung befas-
sen. Eine Vereinbarung kann u. a. re-
geln, wann einzuberufen ist, auf 
welche Art und Weise einzuberufen 
ist, wer Vertreter sein darf.
Jeder Verwalter muss wissen, dass ei-
ne Vertreterklausel im Einzelfall auszu-
legen ist. Mit den „gängigsten“ Fällen 
und ihrer Lösung durch die aktuelle 
Rechtsprechung sollte er sich vertraut 
machen.
Jeder Verwalter sollte sich und seine 
Mitarbeiter regelmäßig in Bezug auf 
die auf eine Versammlung einzuhalten-
den Formalien schulen und die aktuel-
le Rechtsprechung beobachten, ob 
sich nachhaltige Veränderungen zei-
gen.

❚

❚

❚

2.4 Problemfall Treu und Glauben

Im Einzelfall ist es den anderen Woh-
nungseigentümern auf Grund besonde-
rer Umstände nach Treu und Glauben 
(§ 242 BGB) im Übrigen verwehrt, sich 
auf eine Vertreterklausel zu berufen (ob 
dem so ist, kann in der Regel erst in der 
Versammlung der Eigentümer geprüft 
werden). 
Etwa auf eine Vereinbarung, dass sich 
ein Wohnungseigentümer nur durch sei-
nen Ehegatten, den Verwalter oder einen 
anderen Wohnungseigentümer vertreten 
lassen kann, sollen sich die anderen 
Wohnungseigentümer dann nicht beru-
fen können, wenn

der Ehegatte zur Vertretung aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht in der 
Lage ist, 
der Wohnungseigentümer mit den üb-
rigen Wohnungseigentümern völlig 
zerstritten und 
erst unmittelbar vor der Versammlung 
ein neuer Verwalter bestellt worden 
ist, den der – verhinderte – Eigentümer 
(noch) nicht kennt. 

Eine Vertreterklausel soll ferner nicht an-
zuwenden sein, wenn 

der durch sie beschränkte Wohnungs-
eigentümer im Ausland lebt, 
nicht verheiratet ist, 
es sich um eine kleine Wohnungsei-
gentumsanlage handelt, 
die anderen Wohnungseigentümer mit 
dem Verwalter „identisch“ und 
die Eigentümer schließlich zerstritten 
sind. 

Entsprechendes gilt, wenn die Woh-
nungseigentümer über mehrere Jahre 
die Vertretung durch Dritte hingenom-
men haben, obwohl diese – was bekannt 
war – gegen eine Vertreterklausel ver-
stieß. Denn die Wohnungseigentümer 
dürfen ihre Handhabung nur in einer Wei-
se „ändern“, die gewährleistet, dass der 
betroffene Wohnungseigentümer recht-
zeitig für seine ordnungsgemäße Vertre-
tung sorgen kann.

3. Schriftliche Vollmacht

Die Vertreterklausel im Fall sah vor, das 
ein Vertreter einer schriftlichen Vollmacht 
bedarf, die dem Verwalter spätestens 
vor Beginn der Versammlung auszuhän-
digen ist. Liegt es so, muss der Verwal-
ter dafür Sorge tragen, diese Vollmach-
ten, die nach h. M. nicht gefaxt sein oder 
als Anhang einer E-Mail angefügt sein 
dürfen, einzusehen. Ferner muss er sie 
als Anlage zur Niederschrift nehmen. 

❚

❚

❚

❚

❚

❚

❚

❚

WEG-Rechtsprechung 
kompakt
Eigentümerversammlung: 
Minderheitenquorum muss notfalls 
noch im gerichtlichen Verfahren 
erfüllt sein
(LG Koblenz, Beschluss v. 7.6.2018, 
2 S 16/18)
Das Minderheitenquorum des § 24 Abs. 
2 WEG muss nicht nur im Zeitpunkt des 
Zugangs des Einberufungsverlangens 
beim Verwalter erfüllt sein, sondern auch 
noch bis zur tatsächlichen Einladung zur 
Eigentümerversammlung. Kommt der 
Verwalter einem Einberufungsverlangen 
nicht nach und wird er von einem Woh-
nungseigentümer gerichtlich auf Einbe-
rufung einer Wohnungseigentümerver-
sammlung in Anspruch genommen, 
muss das Minderheitenquorum bis zum 
Schluss der mündlichen Verhandlung 
fortbestehen.

Umsetzung eines Sonderwunsches 
nach Entstehen der werdenden 
Eigentümergemeinschaft stellt i. d. 
R. eine bauliche Veränderung dar
(LG Itzehoe, Urteil v. 10.4.2018, 
11 S 129/15)
Mit der Entstehung einer werdenden 
Wohnungseigentümergemeinschaft ver-
liert der Bauträger seine uneingeschränk-
te Verfügungsbefugnis. Sofern er auf 
Veranlassung eines künftigen Woh-
nungseigentümers eine Änderung am 
Gemeinschaftseigentum vornimmt, han-
delt es sich dabei um eine bauliche Ver-
änderung nach § 22 Abs. 1 WEG. Der 
Erwerber von Wohnungseigentum, der 
mit dem teilenden Bauträger eine partiell 
planwidrige Errichtung der Wohnungsei-
gentumsanlage vereinbart, ist weder 
mittelbarer Handlungsstörer noch Zu-
standsstörer.

Durchführung beschlossener 
Sanierungsmaßnahmen erst, wenn 
auch Finanzierung gesichert ist
(LG Hamburg, Beschluss v. 15.2.2018,  
318 S 76/16)
Dem Verwalter ist keine Pflichtverlet-
zung zum Vorwurf zu machen, wenn er 
zunächst einen Beschluss über eine grö-
ßere Sanierungsmaßnahme nicht durch-
führt, weil die Finanzierung dieser Maß-
nahme nicht gesichert ist.

 Hinweis:

Nicht allen Wohnungseigentümern dürf-
te eine solche Vollmachtsklausel stets 
bewusst sein. Der vorsorgliche Verwal-
ter sollte daher auf den Umstand, dass 
es einer schriftlichen Vollmacht bedarf, 
die ihm auszuhändigen ist, mit der La-
dung hinweisen. In der Regel werden 
ihm die Wohnungseigentümer dieses 
Vorgehen danken. Jedenfalls aber kann 
sich kein Wohnungseigentümer über-
rascht zeigen. 

 Hinweis:

Ein Verstoß gegen eine Vertretungsbe-
schränkung ist letztlich bedeutungslos, 
wenn die Stimmabgabe eines bevoll-
mächtigten, indes einer Vertreterklau-
sel nicht unterfallenden Vertreters, nicht 
beanstandet wird.

 Hinweis:
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Viel verlangt
Befindet sich unter Ihren Wohnungseigentümern viel-
leicht die ein oder andere GmbH, AG oder eine sonstige 
Gesellschaft? Hand aufs Herz: Wie handhaben Sie die 
Teilnahme dieser Gesellschaften an Eigentümerver-
sammlungen, wenn Wohnungseigentümer nach der Ge-
meinschaftsordnung nur durch Eheleute, Verwalter oder 
Miteigentümer vertreten werden dürfen? Der BGH hielt 
zunächst - das kann man in den einschlägigen Kommen-
taren nachlesen - die Teilnahme ihrer organschaftlichen 
Vertreter an der Eigentümerversammlung und sonstiger 
Mitarbeiter für zulässig. Was aber gilt, wenn die eine Ge-
sellschaft Eigentümerin und die andere Verwalterin des 
Wohnungseigentums ist? Hier kam der BGH im Wege 
der ergänzenden (!) Auslegung der Vertretungsklausel 
zum Ergebnis, dass sich eine juristische Person jeden-
falls auch von einem Mitarbeiter einer zu demselben Kon-
zern gehörigen Tochtergesellschaft vertreten lassen darf, 
wenn diese konzernintern für die Verwaltung der Woh-
nungen zuständig ist. Der Mitarbeiter eines Tochterun-
ternehmens, das wie die Eigentümerin mit derselben 
Muttergesellschaft verbunden sei, wie der BGH unter 
Verweis auf § 290 Abs. 1 HGB ausführt, ist dann nicht 
als außenstehender Dritter anzusehen.
Das mag juristisch gut vertretbar sein. Allerdings haben 
Sie die Entscheidung über die Zulassung eines Vertreters 
innerhalb weniger Minuten zu treffen. Ob sich der durch-
schnittliche Verwalter in diesem Rahmen wirklich Gedan-
ken über die Besonderheiten von Gesellschaften in Kon-
zernverbundenheit machen kann? Dabei steht viel auf 
dem Spiel, wie auch immer Sie sich entscheiden: Denn 
in jedem Falle droht die Ungültigerklärung der auf der 
Versammlung gefassten Beschlüsse, entweder wegen 
der Zurückweisung des letztinstanzlich für zulässig be-
fundenen Vertreters oder aber wegen Verstoßes gegen 
den Grundsatz der Nichtöffentlichkeit. Der BGH verlangt 
einmal mehr sehr viel von den Verwaltern…

„Standpunkt“

Dr. Dr. Andrik Abramenko,  
Richter am LG, Idstein

Auch das noch
Unerwartete Zugabe
Nicht schlecht staunten die Käufer eines älteren Mietshauses, 
nachdem sie sich Zugang zu zwei zugemauerten Kellerräumen 
verschafft hatten. Anstelle leerer Flächen fanden sie Berge 
von Bauschutt vor. Dieser war – wie sich herausstellte – be-
reits 1995 vom damals mit einer Sanierung beauftragten Bau-
unternehmen kostensparend eingemauert anstatt fachgerecht 
entsorgt worden. Nachdem die Verkäufer wenig Lust verspür-
ten, den Bauschutt zu entfernen, zogen die Käufer vor Gericht 
und klagten auf Räumung der Keller.
„Der Bauschutt ist mitgekauft“, sagte das OLG Koblenz (Urteil 
v. 12.9.2019, 1 U 350/19) und wies die Räumungsklage ab. Ei-
nen Mangel des Hauses verneinten die Richter schon deshalb, 
weil es als Mietshaus verkauft wurde und die zugeschütteten 
Keller an dieser Eignung nichts ändern. Auch seien die Verkäu-
fer nicht als Störer für den Bauschutt verantwortlich, weil sie 
hiervon nichts wussten und davon ausgehen durften, dass der 
Bauunternehmer seinerzeit anfallenden Schutt ordnungsge-
mäß entsorgt hat. Schließlich sei der Schutt durch das Einmau-
ern wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden, so-
dass nun die Käufer Eigentümer des Bauschutts seien – und 
damit für dessen Beseitigung verantwortlich.

Cartoon

Ich verdanke meinen Erfolg weniger meinen Kenntnissen als 
meinem Charakter.

Robert Bosch (1861 – 1942), deutscher Industrieller, Ingenieur 
und Erfinder

 Zitat


